
Öffentliche Ausschreibung  der Stadt Halver 

Die Stadt Halver beabsichtigt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung  folgende Bau-
leistung zu  vergeben: Fassadensanierung Sporthalle und Schwimmhalle in Halver, 
Humboldtstr. 5 
 
Umfang der Baumaßnahme: 
 
- ca. 152 m² Demontage von Profilbau-Fassaden mit Fensterflügeln 
- ca. 61 m² Demontage von Fensterfassaden 
- ca. 213 m² Lieferung und Montage von Wärme-/ Sonnenschutz-Lichtfassaden gem. 

ENEV 2014 
 
Die Maßnahme muss zwingend in den Sommerferien NRW 2017 durchgeführt werden 
(17.07.2017 – 25.08.2017). 

Nebenangebote sind nicht zugelassen. Sicherheit für die Vertragserfüllung  ist in Höhe von 
10 v. H. der Auftragssumme  zu leisten. Sicherheit für Mängelansprüche ist in Höhe von 5 v. 
H. der Auftragssumme einschl. erteilter Nachträge zu leisten. 

Zahlungen erfolgen nach § 16 der VOB/B i. V. m. den Auftragsbedingungen der Stadt Hal-
ver und den Zusätzlichen  Vertragsbedingungen der Stadt Halver über die Ausführung von 
Bauleistungen. 

Die Bewerber müssen auf Anforderung die erforderliche  Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit nachweisen. 

Mit Abgabe des Angebotes sind die folgenden Verpflichtungserklärungen für Auftragnehmer 
und deren Nachunternehmer sowie Verleiher von Arbeitskräften gemäß dem Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)  abzugeben: 

- Gültiger Nachweis gern. § 7 TVgG (nicht älter als ein Jahr) zur vollständigen Entrichtung 
der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und (sofern zutreffend) der gemeinsamen 
Einrichtung der Tarifvertragsparteien im Sinne des§ 5 Nr. 3 AentG. Bei Auftragsausführung 
durch Nachunternehmer  oder bei Beschäftigung von Leiharbeitnehmern hat der Bieter den 
Nachweis ebenfalls für den Nachunternehmer  (ggfls. für alle weiteren Nachunternehmer)  
und für den Verleiher von Arbeitskräften zu erbringen. 
- Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und Mindestentlohnung 
- Verpflichtungserklärung nach§ 18 TVgG zu den ILO-Kernarbeitsnormen 
- Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG zur Frauenförderung 

Angebotsunterlagen können ab Montag, 27.03.2017, im Verwaltungsgebäude  Von-Vincke- 
Straße 26, Zimmer 1 0 , 58553 Halver, zu einer Gebühr von 20,00 € bezogen werden. 

Ausgabe und Versand der Unterlagen erfolgt nur nach vorheriger Einzahlung der Gebühr 
auf eines der Konten der Stadtkasse Halver: Sparkasse Lüdenscheid: KTO:  356 • BLZ: 458 
500 05 • IBAN: DE50 4585 0005 0000 0003 56  •  BIC: WELADED1LSD  Volksbank im Märki-
schen Kreis eG:  KTO: 78 50 725 800 •  BLZ: 447 615 34  • IBAN: DE14 4476 1534 7850 7258 
00  •  BIC: GENODEM1NRD; Commerzbank Halver:  KTO:  630 33 33 • BLZ: 458 400 
26 • IBAN: DE94 4584 0026 0630 3333 00  • BIC: COBADEFFXXX;  Postbank Dortmund:  
KTO:  3809-464 • BLZ: 440 100 46 • IBAN: DE59 4401 0046 0003 8094 64  •  BIC: PBNKD-
EFF                                               
Verwendungszweck: Fassadensanierung Sporthalle und Schwimmhalle in Halver, Hum-
boldtstr. 5 

Der Anforderung  ist ein vom Geldinstitut bestätigter Einzahlungsbeleg  oder ein V-Scheck 
beizufügen. Eine Erstattung der Gebühr erfolgt nicht. 

Auskünfte erteilen: 
Verwaltungsrechtlich: Herr Möllmann,  Tel. 02353 / 73160 
Technisch:  Herr Luedtke,     Tel. 02353 / 73172 

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen und im verschlossenen Umschlag im 
Verwaltungsgebäude Von-Vincke-Straße  26, Zimmer 1 0 , 58553 Halver, einzureichen. 
 



Digitale Angebote sind nicht zugelassen.  Eine Übermittlung  der Angebote auf elektroni-
schem Wege (z.B. per E-Mail, CD oder per Telefax) ist nicht gestattet. 

Bei Postbeförderung trägt der Bieter das Risiko der rechtzeitigen  Zustellung. 

Eröffnungstermin: Donnerstag, 20.04.2017, 10.00 Uhr  
 Verwaltungsgebäude Von-Vincke-Straße 26,  
 Zimmer 1, 58553 Halver 

Bieter oder deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme am Eröffnungstermin berechtigt. 

Eine Bietergemeinschaft haftet gesamtschuldnerisch. Sie hat einen bevollmächtigten  Ver-
treter zu benennen. 

Verspätet eingehende Angebote werden nicht berücksichtigt. 

Die Zuschlags-  und Bindefrist beginnt mit dem Eröffnungstermin und endet am 15.05.2017.  

Beschwerdestelle behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen ist der Landrat des 
Märkischen  Kreises, Postfach 2080, 58505 Lüdenscheid. 

Halver, 22.03.2017 

Der Bürgermeister  
gez. Michael Brosch 
(Michael Brosch) 

 
 


